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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Image der Schweiz im Ausland

Le Conseil fédéral a approuvé le 18 décembre 2020 la nouvelle stratégie de
communication internationale 2021-2024, qui fixe notamment de nouvelles directives
sur le sponsoring. Ces changements font suite à la large incompréhension suscitée par
le partenariat entre le Département fédéral des affaires étrangères et l'entreprise Philip
Morris. En effet, la multinationale active dans le domaine du tabac devait être l'un des
partenaires principaux du pavillon suisse à l'exposition universelle de Dubaï. Une telle
collaboration ne sera désormais plus possible, selon le conseiller fédéral Ignazio Cassis.
Avec ces directives, le DFAE veut mettre l'accent sur «un transfert d’image positif entre
la Suisse officielle et les entreprises suisses concernées», ce qui n'était visiblement pas
le cas avec Philip Morris. Dans un souci de transparence, le DFAE citera tous les
partenariats de sponsoring dans lesquels il est engagé et mettra ces informations à
disposition du public. Les projets de collaboration seront examinés au cas par cas, le
but étant d'éviter au maximum les dégâts d'image. Ces nouvelles règles sont valables
non seulement pour la participation de la Suisse à de grandes manifestations
internationales, mais aussi pour les ambassades et consulats.
Plus globalement, la stratégie de communication internationale présentée en décembre
s'articule autour de cinq axes: innovation, économie, relations Suisse-Europe, place
financière suisse et durabilité. Il s'agit de présenter les points forts de la Suisse, pour
préserver ses intérêts à l'étranger, notamment au moyen de plateformes de
communication et de réseautage appropriées.
Dans la presse se posait la question de la difficulté à définir quelles entreprises
risquaient de causer un dégât d'image en cas de partenariat. Pour l'Aargauer Zeitung, il
n'y a pas de «gentilles firmes et méchantes firmes». Le sénateur schaffhousois Thomas
Minder (indépendant, SH) a lui déposé le 15 décembre 2020 une initiative parlementaire
demandant l'interdiction pure et simple pour la Confédération d'accepter des
parrainages. L'initiative n'a pas encore été traitée par les chambres fédérales. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.2020
MATHIAS BUCHWALDER

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Seit der sogenannten «Kasachstan-Affäre» waren einige Monate vergangen und im
Parlament schien das Thema Lobbying im Jahr 2017 – mit Ausnahme einer
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) mit der Forderung nach transparenterem
Lobbying, die von den Räten wie eine heisse Kartoffel hin- und hergeschoben wurde –
an Priorität verloren zu haben. Dies sah in der gesellschaftlichen Debatte allerdings
etwas anders aus.  

Im Frühling sorgte eine Idee von Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE,
mcg) für Schlagzeilen. Die beiden Regierungs- und ehemaligen Nationalräte wollten mit
einer Volksinitiative dafür sorgen, dass Parlamentsmitglieder nicht mehr im
Verwaltungsrat einer Krankenkasse sitzen oder anderweitig mit einer solchen
verbunden sein dürfen. Damit sollten die steigenden Krankenkassenprämien gebremst
werden. Die Idee stiess bei betroffenen Parlamentsmitgliedern auf Gegenwehr: Konrad
Graber (cvp, LU), Verwaltungsrat der CSS, und Heinz Brand (svp, GR), Präsident des
Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse, hielten die Idee für nicht zielführend. Es
handle sich um eine «Verunglimpfung der Krankenkassen», gaben sie der Luzerner
Zeitung zu Protokoll. Die Unterschriftensammlung für das Begehren wurde im Oktober
2017 gestartet.  

Mitte März legte die Staatengruppe gegen die Korruption (Greco), bei der die Schweiz
seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht vor, der mehrere Schwachstellen im Schweizer
Lobbyismussystem aufzeigte und Empfehlungen abgab. Unter anderem sollten
Parlamentsmitglieder verpflichtet werden, bei Ratsverhandlungen Interessenkonflikte
aktiv offenzulegen. Das Register der Interessenbindungen reiche nicht aus. Zudem
müssten finanzielle Interessen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
transparent gemacht werden. Dies ist in der Schweiz nach wie vor freiwillig. Die
Organisation Lobbywatch veröffentlichte eine Liste, mit der aufgezeigt wurde, dass

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



lediglich 37 Parlamentsmitglieder die Einkünfte aus ihren Mandaten vollständig
deklarierten. 

Eine Analyse von Forschern der Universitäten Lausanne und Genf um André Mach
wurde Mitte Mai von der Sonntags-Zeitung breit aufgemacht. Erstens zeigten die Daten,
dass sich die relevanten Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern zwischen 1992
und 2015 mehr als verdoppelt hatten, zwischen 2007 – seit dann müssen auf der Basis
des 2002 revidierten Parlamentsgesetzes alle Interessenbindungen obligatorisch
angegeben werden – und 2015 haben sie um 20 Prozent zugenommen. Für die Analyse
gilt eine Verbindung dann als relevant, wenn ein Mandat einem Sachgebiet zugeordnet
werden kann, zu dem das Parlamentsmitglied einen Bezug hat, etwa weil es in einer
entsprechenden Kommission sitzt. Zugenommen haben laut der Studie insbesondere
Verbindungen zu Interessenverbänden, welche die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier für Sitzungen, die laut Sonntags-Zeitung auch in Sitzungszimmern im
Bundeshaus selber stattfanden, mit «vielen Tausend Franken pro Jahr» entschädigten –
der Sonntags-Blick sprach von CHF 20'000 für vier Sitzungen, die Parlamentsmitglieder
etwa von der Groupe Mutuel erhalten haben sollen. Der Austausch von Expertenwissen
sei zwar für Milizparlamentarier wichtig, allerdings sei nicht klar, weshalb dies entlohnt
werden müsse, fragte die Sonntags-Zeitung rhetorisch. Die Zunahme der Bindungen
könne freilich durchaus auch als Zeichen für mehr Transparenz gelesen werden,
befanden die Forscher. Früher habe Interessenvertretung eher informell und im
vorparlamentarischen Prozess stattgefunden. Heute sei die Einflussnahme während des
parlamentarischen Prozesses wohl auch aufgrund des grösseren Parteienwettbewerbs
wichtiger und werde hier auch etwas transparenter. 
Eine Analyse der NZZ, die auf den gleichen Daten des «Observatoriums der Schweizer
Eliten (Obelis)» beruhte, brachte ein weiteres Argument für ein zunehmend
professionalisiertes Lobbying ins Spiel. Die Zeitung zeigte auf, dass sich die Wirtschaft
in den letzten 60 Jahren stark von der Politik entflechtet habe. Vor 60 Jahren habe
jedes vierte Parlamentsmitglied ein Spitzenamt in der Wirtschaft belegt, was heute
nicht mehr so sei. Die Überlegung liegt nahe, dass das damalige unmittelbare Lobbying
durch eine stärker mittelbares und organisierteres abgelöst wurde.

Auf Antrag von Thomas Minder (parteilos, SH) wurde in der Sommersession 2017 von den
Parlamentsdiensten eine «Lobbyistenzählung» durchgeführt, wie dies der «Blick»
betitelte. Zugang zum Parlament erhält, wer einen der beiden Dauerzutrittsausweise
(Badges) besitzt, die jedes Parlamentsmitglied vergeben darf, oder wer einen
Tagesausweis erhält, der ebenfalls von Parlamentsmitgliedern ausgestellt werden kann.
Während der 11 Tage der Sommersession wurden 127 Lobbyierende mit Dauerzutritt und
386 mit Tagesausweis gezählt. Während die einen die Zahl als «an der oberen Grenze»
beurteilten (Pirmin Bischof; cvp, SZ), fanden Lobbyistenkreise die rund 50 Personen pro
Tag angemessen (z.B. Andreas Hugi; CEO eines Beratungsbüros). Zu reden gab aber die
hohe Zahl an Tageskarten. Damit würden die Transparenzregeln unterlaufen,
befürchtete Didier Berberat in der Zeitung Le Temps. 

Dass Interessengruppen gezielt auf Kommissionsmitglieder zugehen, zeigte eine Mitte
Juli 2017 veröffentlichte Untersuchung des Sonntags-Blick zur Gesundheitspolitik.
Allerdings – so das Sonntagsblatt – seien es nicht so sehr die Krankenkassen, sondern
die Ärzte, Spitäler und Patientenorganisationen sowie die Pharmaindustrie, die viele
Mandate vergeben hätten. «Die Genossen mit den Ärzten, die Liberalen mit der Pharma,
die CVP mit allen» fasste der Sonntagsblick den Befund zusammen, «wer mit wem im
Krankenbett» stecke. 2

Volksrechte

Die wachsende Zahl angenommener Initiativen verstärkte im Berichtjahr auch die
Diskussion um die Umsetzung von Volksbegehren. Angestachelt durch die in seinen
Augen verwässerte Umsetzung seiner Initiative, lud Thomas Minder (parteilos, SH),
Ständerat und Vater der Abzockerinitiative, Ende Jahr Komitees von Initiativbegehren
an einen runden Tisch, deren Anliegen zwar an der Urne ebenfalls angenommen, aber in
den Augen der Initianten nicht adäquat umgesetzt wurden. Die laut SVP zu wenig rasch
erfolgende Konkretisierung der Ausschaffungsinitiative verleitete die Partei zur
Lancierung einer Durchsetzungsinitiative, mit der erstere ausformuliert werden soll. Als
Streitpunkt bei der Umsetzung eines angenommenen Volksbegehrens entpuppt sich
erstens die Frage nach der Grösse des Spielraums, den Bundesrat und Parlament bei
der Konkretisierung der Verfassungsrevision haben sollen. Zweitens ist unklar, wie
Begehren umgesetzt werden sollen, die gegen internationales Recht verstossen (vgl.
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dazu auch hier). Die Initianten beharren in der Regel auf einer Interpretationshoheit
ihres Anliegens. Allerdings sind es Parlament und Bundesrat, welche die Aufgabe der
Präzisierung von Verfassungsrevisionen zu übernehmen haben. Die Interpretation eines
Ja an der Urne muss dabei den konkreten Vorstellungen der Initiativkomitees nicht zu
100% entsprechen. 3

Mitte Juni traf sich eine Gruppe aus Initianten, die mit der Umsetzung ihrer Begehren
nicht zufrieden waren. Neben Thomas Minder (parteilos, SH), dem Vater der
Abzockerinitiative, der die Gruppe ins Leben gerufen hatte, fanden sich Vertreterinnen
und Vertreter der Zweitwohnungs-, der Verwahrungs-, der Unverjährbarkeits-, der
Ausschaffungs- und der Alpenschutzinitiative. Minder ärgerte sich darüber, dass das
Parlament die Umsetzung von angenommenen Initiativen hinauszögere und die
Volksanliegen verwässere. So gehe die direkte Demokratie kaputt. Resultate des
Treffens wurden keine bekannt gegeben. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.06.2014
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Demokratie sei «infiziert», das Virus schnüre «den Volksrechten die Luft ab» oder
die direkte Demokratie sei «in Gefahr», titelten verschiedene Medien die Diskussionen
um die Auswirkung von Covid-19 auf die Sammlung von Unterschriften für Referenden
und Volksinitiativen. In der Tat hatte der Bundesrat während des ersten Lockdowns
einen Fristenstillstand beschlossen – zwischen 21. März und 31. Mai 2020 war das
Sammeln von Unterschriften verboten. Zwar wurden in der Folge die üblichen
Sammelfristen um diese fehlenden 72 Tage verlängert, die Komitees beklagten sich
aber, dass das Sammeln von Unterschriften wegen Abstandsregeln, Versammlungs- und
Veranstaltungsverboten stark erschwert sei. Leute, die für eine Unterschrift
angesprochen würden, hätten teilweise «geharnischt reagiert», gab etwa Franz Grüter
(svp, LU) zu Protokoll, der für seine Initiative für ein «E-Voting-Moratorium»
Unterschriften sammelte. Man sei deshalb mit der Sammlung «massiv in Rückstand
geraten». In der Tat gelte die Initiative, die einen Stopp der Versuche für E-Voting
verlangt hätte, als «erste Volksinitiative», die von Corona gestoppt worden sei, wie die
Aargauer Zeitung Ende Juni 2020 vorrechnete.

Verschiedene Komitees gelangten in der Folge mit einem Brief an den Bundesrat, in
dem sie eine Verlängerung der Sammelfristen forderten. Trotz Unterstützung der SPK-
NR stiess die Forderung bei der Regierung auf taube Ohren. In den Medien wurde
einerseits dieser Entscheid kritisiert, andererseits die Argumentation des Bundesrates
unterstützt, wonach ein Eingriff des Bundesrates per Notrecht in die Verfassung, wo die
Fristen definiert sind, ein «gefährliche[s] Präjudiz» darstelle. Hingegen setzte der
Bundesrat im Rahmen der Beratungen um das Covid-19-Gesetz in der Herbstsession
2020 die von Thomas Minder (parteilos, SH) vertretene Forderung um, die
Stimmrechtsbescheinigungen zu erlassen. In der Folge konnten die Komitees also
darauf verzichten, innerhalb der ihnen zur Verfügung stehenden Frist die gesammelten
Unterschriften von den Gemeinden beglaubigen zu lassen. Für eine befristete Dauer
sollte die Bundeskanzlei die Beglaubigung nach Ablauf der Fristen durchführen. Damit
bleibe den Komitees «100 Tage Zeit fürs Sammeln, wie es in der Verfassung steht, und
nicht nur 80», freute sich Daniel Graf, Gründer der Unterschriftensammelplattform
«WeCollect» in der NZZ – freilich war jedoch 2013 die ursprüngliche Frist von 90 Tagen
wegen des Aufwands der Stimmrechtsbescheinigung um 10 Tage verlängert worden. 

Trotz dieser Massnahme des Bundesrates kämen wohl viele Volksbegehren nicht
zustande, weil die «Face-to-Face-Demokratie [...] völlig eingebrochen» sei, erörterte
etwa Oswald Sigg gegenüber den Medien, der für den erneuten Anlauf für seine
Initiative «für ein bedingungsloses Grundeinkommen» Unterschriften sammelte.
Entsprechend versuchten es verschiedene Komitees auch mit neuen Sammelformen. So
wurden beispielsweise vermehrt Sammelplattformen wie etwa «WeCollect» bemüht.
Das Komitee, das – letztlich erfolglos – ein Referendum gegen die Covid-19-App
lancierte, schaltete gar in verschiedenen Regionalzeitungen Anzeigen mit
Unterschriftenbogen. 
Als Folgen der Schwierigkeiten des Sammelns machten die Medien nicht nur ein
vermehrtes Scheitern an den Sammelhürden aus, sondern auch einen merklichen
Rückgang der Zahl lancierter Volksbegehren. In der Tat wurden 2020 lediglich vier
Initiativen lanciert – im Schnitt wurden seit 1979 für doppelt so viele Begehren pro Jahr
Unterschriftensammlungen gestartet. Diskutiert wurde in den Medien zudem, dass die
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Balance zwischen direkter und repräsentativer Demokratie aus dem Gleichgewicht
geraten könnte, wenn schwächer werdende Referendumsdrohungen dem Parlament
mehr Spielraum lassen würden. Freilich nahm die Zahl ergriffener Referenden gar eher
wieder zu und auch die Lancierung neuer Volksbegehren stieg ab 2021 wieder an: 2021
wurden neun neue Volksbegehren lanciert. 

Dass die direkte Demokratie unter der Pandemie leide, zeige auch die Absage der
Landsgemeinden in den Kantonen Glarus und Appenzell-Innerrhoden, urteilte die NZZ
Ende August 2020. In Appenzell Innerrhoden, wo die Landsgemeinde 2020 und 2021
durch Urnengänge ersetzt wurde, wurde eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.
Diese wurde Anfang März 2022 vom Bundesgericht allerdings abgewiesen. 5
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